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RS OGH 1952/3/25 2Ob688/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1952

Norm

StVO §80

Rechtssatz

Interessen des landwirtschaftlichen Betriebes und eine angebliche "Ortsüblichkeit" beim Treiben von Vieh können,

soweit sie mit den Vorschriften der StPolO in Widerstreit geraten, nicht berücksichtigt werden.
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